
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den verkauf und die Reparatur
von Fahrzeugen, Anhängern und deren Teilen
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1. Geltung der Bedingungen, Abwehrklausel
1.1 Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließ ich aufgrund die-

ser Geschäftsbedingungen. Ste gelten auch dann für ale künftgen Geschäfts-
beziehungen, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vere nbart werden.

1.2 Entgegenstehende oder abwdchende Bedingungen werden auch dann nicht
Vertragsbestandteil, wenn sie dle Einbeziehung unserer Bedingungen ausschlleßen,
wenn wir ihnen nlchi ausdrücklich widersprechen und/oder wenn wir den Vertrag vor
behaltslos durchführen.

Angebote, Vertragsschluss, Preisangaben
Unsere Angeboie sind freibleibend.
Vedräge kommen aufgrund unserer Auftragsbestätigung oder - wenn eine solche
nlcht erfolgt - aufgrund uns;er Leistung zustande.
Alle Preise sind Nettopreise und gelten zuzüglich der Mehrwertsteuer in der ieweili-
gen gesetz ichen Höhe.

2.4 Die Preise für den Verkauf von Fahrzeugen und Anhängern verstehen slch ab
Herstellerwerk zuzügIch Überf ührungskosten.

2.5 Vereinbarte Preise gelten nur für Waren und Leistungen, die innerhab von vier
N,4onaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen. Danach s nd wir
berechtigt, höhere Preise abzurechnen, sowet diese ortsübich und angemessen
sind

Zahlungen, Auf rechnung, Zurückbehaltungsrecht
Kaufpreis oder Werklohn sind spätestens Zug um Zug gegen Lieferung oder
Abnahme fällig und grundsätzlich in bar zu leisten.

3.2 lst beim Verkauf von Fahrzeugen oder Anhängern ausnahmswelse ein späterer
Zahlungstermin oder eine Wechsel" oder Scheckzahlung vere nbart, slnd wir bis zum
Ausgleich bzw. der unwiderru{llchen Scheck-/Wechse einlösung aller das
Fahrzeug/den Anhänger betreffenden Forderungen berechtigt, den Fahrzeuq-/
Anhängerbrief bzw die Al gemeine Betriebserlaubnis zurückzubehalten.

3.3 Gerät ein Unternehmer uns gegenüber mit Zahlungsverpfichtungen, die mehr als
150/o unserer fälligen Forderungen gegen ihn ausmachen, für mehr als 14 Tage in
Verzug, sind wir berechtigt, alle Forderungen gegen ihn sofort fällig zu stellen, auch
wenn vereinbarte Zahlungsfrlsten noch nicht abgelaufen oder begebene Wechsel
noch nicht fällig sind. Auch wenn verlraglich andere Zahlungsmodalitäten vereinbart
slnd, können wir in diesem Fa I weitere Lieferungen und Le stungen davon abhängig
machen, dass Vorkasse geleistet wird oder gleichweriige Sicherheiten gestellt werden.

3.4 Gegenüber unseren Ansprüchen ist die Aufrechnung ausgeschlossen, es sei denn,
die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

3.5 Gegenüber !nseren Ansprüchen kann ein Zurückbehaltungsrecht nur geltend
gemacht werden, wenn es auf demselben Vertragsverhältnts beruht.

4. Beschatfenheit unserer Produkte, Anderungen, Liefertermine und -fristen,
Unterauft räge, Probe- und Überf ührungsfahrten

4-1 Als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte gelten ausschließltch diejengen
Eigenschaften und Merkmale, die in unserer Auftragsbestätlgung, unserem Angebot,
sonstigen Produktbeschreibungen oder Gebrauchsanweisungen genannt snd. Bei
Widersprüchen gelten die Unterlagen in ihrer vorstehend bezeichneten Reihenfolge.
Andere oder weitergehende Egenschaften oder lr,4erkmale gelten nur dann als ver-
einbarte Beschaffenheit, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestät gt werden.

4.2 Erklärungen unsererselis zur Beschaffenhert der Produkte stellen nur dann eine
Garantre dar, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich als solche beze chnet haben. Dies
gllt insbesondere auch für Beschreibungen über Leistungen, Gewjcht,
Betriebskosten, Verbrauch, Geschwind gkeit etc., die grundsätzlich nur als annähernd
anzusehen sind.

4.3 Konstruktions-oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Anderungen
des Lielerumfangs b eiben vorbehalten, sofern der Vertragsgegenstand nicht erheb,
i ch geändert wird und die Anderungen für den Kunden zumutbar sind.

4.4 Liefertermine oder Lieferfristen, die ntcht ausdrücklich als verbind ich bezeichnet sind,
gelten ais unverbindlich vereinbart. Lieferfristen beglnnen frühestens mit einer
Auftragsbestätigung.

4.5 Höhere Gewalt oder bel uns oder unseren Lieferanten eintretende
Betriebssiörungen, z. B. durch Aufruhr, Streik, Aussperrung oder Zerstörung der
Produktionsanlagen, die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hin,
dern, den Vertragsgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbar
ten Frjst herzustellen oder zu liefern, verlängern verbindliche und unverbindliche
Liefertermine und -fristen mindestens um die Dauer der durch diese Umstände
bedingien Leistungsstörungen.

4.6 Der Kunde ermächtgt uns, Unteraufträqe zu erteilen sowie Probe- und Über
f ührungsfahrien durchzuf ühren.

5. Übergabe und Abnahme
Ubergabe und Abnahme des Vertragsgegenstandes erfolgen ln unserem Betrieb,
sofern nicht ausdrückllch schrift ich etwas anderes vereinbart worden ist.

Eigentumsvorbehalt
Bei dem Verkauf von Fahrzeugen, Anhängern oder deren Teilen behalten wir uns das
Ergentum daran bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Gegenüber einem
Unternehmer gilt dies für jeden Vertragsgegenstand bis zur vollständigen
Befriedigung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung elnschl eßlich der
Salcioforderung aus einem evtl. Kontokotrentverhältnis.
Während der Dauer des Eigeniumsvorbehalts steht uns das Recht zum Besitz des
Fahrzeug-/Anhängerbriefes bzw. der Allgemeinen Betriebserlaubnis zu. Werden diese
Dokumente gleichwohl herausgegeben, erlischt dadurch der Eigentumsvorbehalt nicht.
lst der Käufer Unternehmer, ist er berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen eines
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zu veräußern. Die aus der Weiterveräußerung
entstehenden Forderungen tritt der Unternehmer bereits mit Abschluss des Vedrages
mit uns sicherungshalber an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung gleichzeltig an.
Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, unsere Vorbehaltsware jederzeit
auf seine Kosten herauszuverlangen. Befindet sich die Vorbehaltsware im Besitz
eines Dritten, tritl der Käu{er bereits mlt Abschluss des Vertrages mit uns seinen
Herausgabeanspruch gegen den Dritten an uns ab. Wir nehmen dlese Abtretung
gleichzeitig an. Für den Fall, dass eine wirksame Abtretung nicht erfolgt ist, verpflich-
tet sich der Käufer, seine Herausgabeansprüche gegen den Dritten an uns abzutreten.
Wir ermächtigen den Käufer wideruflich, die an uns abgetretenen Forderungen im
egenen Namen, aber zur Leistung an uns etnzuziehen. Wlr sind berechtigt, diese
Einziehungsermächtlgung zu widerrufen, wenn der Käufer mit seinen
Zahlungsverpflichtungen ganz oder tetlweise in Verzug gerät oder Antrag auf
Eröffnung eines lnsolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wird. Erlischt die
EinzrehungsbeJugnis des KäuJers, hat dieser uns auf Verlangen die zur Durchsetzung
der abgetretenen Forderungen edorderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforder
I chen Unterlagen auszuhändigen.
Auf Verlangen hat uns der Käufer mitzuteilen, wo sich die Vorbehaltsware beflndet.
Eine Anderung dieses Ortes isi nur mit un6erer vorherigen schriftl chen Zustimmung
oder bei Veräußerung im Rahmen des ordnungsgemäBen Geschäftsverkehrs
zulässig. Während der üblichen Geschäftszeiten ist uns ]ederzeit Zutritt zu der
Vorbehaltsware zu gewähren.

6.7 Der Käufer hat die Pflicht, während der Dauer des Egentumsvorbehalts die
Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und in ordnunosaemäßem Zustand zu halten.
Wartungs- und lnspektionsarbeiten sind im er{orderlichen Maße vom Käufer auf eige-
ne Kosten durchzuführen. Wird die Vorbehaltsware beschädigt oder zerstört, sind
daraus resultierende Ersatzansprüche zur Wiederherstellung der Vorbehaltsware
und - sofern diese nlcht möglich ist - zur Bezahlung unserer Forderungen gegen den
KäuJer zu verwenden. Die Entschädigungsansprüche tritt der Käufer mit Abschl!ss
des Vertrages mtt uns im voraus sicherungshalber an uns ab. Wir nehmen diese
Abtretung gleichzeitig an.

6.8 Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige, die
Sicherung beeinträchtlgende Uberlassung der Vorbehaltsware sowie deren
Veränderung ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig. Bei
Zugriffen Drtter, insbesondere bei Pfändungen der Vorbehaltsware oder bei
Ausübung des Unternehmerpfandrechts einer Werkstati, hat der Käufer uns unver-
züglich schriftlich N4itteilung zu machen und den Drtien unverzüglich auf unseren
E gentumsvorbeha t h nzuweisen. Die Kosten von l\,4aßnahmen zur Beseitigung des
Eingriffs, rnsbesondere von lnterventionsprozessen, trägt der Käufer, sowelt sie njcht
von dem Drltten gezahli werden.

Z Gewährleistungsfrist,Gewährleistunq
Die Gewährleistungsfrist beträgt für Verbraucher bei neuen Produkten 2 Jahre, bei
gebrauchien Waren 1 Jahr ab Ablieferung. Für Unternehmer beträgt die
Gewährleisiungsirist bei neuen und gebrauchten Produkten 1 Jahr ab Ablieferung der

71 lst der Käufer Verbraucher, bestimmen sich seine Gewährleistungsrechte wegen der
Lieferung einer mangelhajten Sache nach den Bestimmungen der SS 434 tf. BGB.

72 lst der Käufer Unternehmer, lelsten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer
Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

73 Schlägt die Nacherfrillung fehl, kann der Käufer nach seiner Wahi Herabsetzung der
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlan,
gen. Das Rücktrittsrecht des Kunden besteht ncht bei etner nur geringfügigen
Vertragswidrigkeit, nsbesondere bel nur geringfügigen N,4ängeln.

Z4 lst der Käufer Unternehmer, bestehen unsere Gewährleistungsverpflichtungen nicht,
74.1 wenn der Fehler oder Schaden dadurch entstanden ist, dass

- der Unternehmer einen Feh er nicht angezeigt hat oder hat aufnehmen lassen oder
- der Unternehmer trotz Aufforderung nicht unverzüglich Gelegenheit zur Nach-

besserung gegeben hat oder
- der Vertragsgegenstand von dem Unternehmer unsachgemäß behandelt

oder überbeansprucht worden ist oder
* in den Vertragsgegenstand Teile eingebaui worden sind, deren Verwendung wir

nicht genehmigt haben oder der Vertragsgegenstand in einer von uns nicht geneh,
migten Weise verändert worden ist: und/oder

7.4,2wenn der Käufer als Unternehmer (siehe Zitf. 1.3) seinen Untersuchungs- und
Rügeoblegenheiten (SS 3zZ 378 HGB; 2ff. 6.3 dieser Bedingungen) nicht
ordnungsgemäß nachgekommen ist.

75 Natürlicher VerschlelR ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.
76 Bei gebrauchten Waren trifft den Käu{er die Beweisiast für die Ny'angelhaftigke t der

Sache zum Zeitpunkt hrer Ablieferung.
27 Die Bestimmungen des $ 478 BGB blelben unberührt.

Haftung für Schäden
Unsere Haftung für Schäden ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Dies gilt nicht
- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen

Pflichtverletzung unsererseits oder eines unserer geseizlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen oder

- für Ansprüche, die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergeben.

9" Sonstige Haftung bei Pflichtverletzung
9.1 Ber einem Verbrauchsgüterkauf haften wlr grundsätzlich unelngeschränkt nach

Ilaßgabe der gesetzlichen Regelung. Allerdings wird die Verjährungsfrist bei
gebrauchten Sachen auf ein Jahr, im übrigen auf zwei Jahre ab dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn verkürzt.

9.2 Bei einer Pflichtveretzung, dte nicht von uns zu venreten ist und nicht in einem
l\,4angel der Kaufsache oder des Werks besteht, lst das Recht des Kunden, sich vom
Vertrag zu lösen, ausgesch ossen. Dles gilt nicht für einen Verb.auchsqüterkauf.

9.3 Bei Verträgen mit Kunden, die nicht Verbraucher sind, über die Lieferung von Sachen,
die nicht neu hergestellt sind, ist unsere Haftung für l\,4ängel ausgeschlossen.

9.4 Bei Verträgen über die Lieferung neu hergesteliter Sachen, die keinen
Verbrauchsgüterkauf betreffen, oder über Werkleistungen sind Ansprüche gegen uns
wegen l\,4ängeln wie folgt eingeschränkt:
* Ansprüche gegen uns sind auf ein Recht a!{ Nacherfüllung beschränkt.

Dem Kunden wird ausdrücklich das Recht vorbehalten, bei Fehlschlägen der
Nachedüllung nach seiner Wahl den Kaufpreis zu mlndern oder vom Vertraq
zurückzutreten.

- Die Nacherfüllung können wir von der vorherigen Zahlung eines unter
Berücksichtigung des [,4ange]s angemessenen Teils des Entgetes abhängig
machen.

- Offensichtliche Mängel einschl eßiich Falsch, oder Zuweniglieferung sind
uns vom Kunden innerhalb einer Ausschlussfrist von vier Wochen nach
Übergabe bzw. Abnahme schriftlich anzuzeiqen. Die SS 372 37S HGB
bleiben unberührt.

* Nlcht offensichtliche Mängel einschließl ch Falsch" und Zuweniglieferung
sind uns innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach übergabe bzw.
Abnahme schriftlich anzuzeigen. Die 55 372 378 HGB bleiben unberührt.

- Ansprüche gegen uns verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetz-
iichen Verjährungsbeginn.

10. Schriftform
Alle Anzeigen oder Erkärungen, die uns gegenüber abzugeben sind, bedürfen der
Schr ftiorm.

11. Gerichtsstand
Für folqende Fälle wlrd der Sitz unseres Unternehmens als Gedchtsstand vereinbartl
- für sämtliche gegenwärtgen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäfts-

verbindung mit Kaufleuten,
- wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand lm lnland hat,

- wenn der Kundenach Vertragsabschluss selnen Wohnsitz oder seinen gewöhn-
lichen Aufentha tsort aus dem lnland verlegt oder

- wenn der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Kunden zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt isi.
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